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Ipse enim verus est Agnus
Ein bedeutsames Lammesiopfer steht am Anfang der

Offenbarungsgeschichte. Es .war aus tiefster Glaub ans,-
gesinnung dargebracht, wie Paulus irnj Hebräerbriefe
(K. 11, 4) verkündet. Und Abel, der Träger der Offen-
barung, der es dargebracht hatte, Wurde wegein dieses;
Opfers erschlagen. Getötet redet er anhoch. Defunctusi
adhuc loquitur. Es ist die Sprache des Opfers. — Als
Jahve, der ewige Gott, sich Moses in der Erscheinung
des Dornbusches geoffenbart, ihmi den tiefsten und rein-
stein Gottesbegriff verkündet und ihn nach Aegypten
gesendet hatte, — wurde Israel durch das Osterlamm, das
Vorbild Christi, aus Aegypten gerettet.' In der Kraft
des Lammesblutes Zog das Volk Gottes aus dem Lande
der Knechtschaft, in der Kraft des Lammes durch das'
Rote Meer, in der Kraft des' Lammes an den hl. Berg
des Gesetzes und in das Heilige Land. Non sine sanguine
Nicht ohne Blut! -Nicht ohne Opfer! Als Isaias in den
Tagen der Könige und Propheten den Messias in seiner
ganzen Größe und Herrlichkeit geschildert hatte, be-
zeichnete er ihn zur Ueberraschung aller als das Lamm,
Idas zur Schlachtbank geführt wird, als das sühnende
Latnim. (Vgl. Isaias 53, das; ganze Kapitel.)

Jährlich wiederholte sich das Hochfest des Oster-
lam'mes, die jüdische Ostern, das Messiasfest. Und jeder
Tag wurde im Tempel durchf ein Lammesopfer begonnen
und beschlossen. Als Zacharias nach einem! dieser
Lathmesöpfer das Rauchlw'erk ins Heiligtum Trug, — brach
das Neue Testament herein. Der Engel verkündete den
Voiläufer. — Da Jesus öffentlich auftrat, wies eben
dieser Vorläufer laut und feierlich! mit den Wortein auf
ihn: Ecce agnus' Dei, ecce qui tollit peceatum mundi —
Siehe, das Sühnelamm. (Joli. 1, 29; 36.) Als Jesus das
letzte Paschalarnm mit seinen Jüngern gegessen hatte
verkündete er zugleich mit den Einstetzunjgswörten des
neutestamentlichen Opfers feierlich und testamentarisch
seine Sühnelehre und seine Sühnetat. „Dann ging
er hin, zu sterben", nachdem er klar und wahr den Grund
seines Sterbens geoffelnbart. (Vgl. die Konsekrationsworte

und Isaias 53.) Daß er wirklich und tatsächlich das
OsteHatum war, dessen Vorbilder in kritischen Tagen
tder alten üffenbarungsgeschichte wie Sterne aus zer-
rissenen Wolken aufleuchteten, bewies die siegreiche
Auferstehung: Ja so ist es, ich starb für euch, ich sühnte
für euch. Der Beweis 'meiner Gottmenschlichkeit, die
sühnen konnte und wollte (vgl. „Kircherizeitung" Nr. 12,
S. 121), ist nun vollendet. Darum singt die Kirche in

ihrer Oster-Danksagung : Ipse enim' verus est agnus qui
abstulit peccata mundi, Qui mortem inostram morie'ndo
destruxit et vitam resurgendo reparavit. Für die Un-
Sterblichkeit sind die siegreichsten Beweistaten^vollendet
und der Zugang zur seligen Ewigkeit ist erschlossen.

(Osterpräfation und Osteroration.) — Als der Kämmerer
der Königin Kandaze (in der Apostelgeschichte K. 8) aus
Jerusalem heimgekehrt, las er Isaias den Propheten.
Philippus traf ihn grübelnd über der Lammesweissagung
des Propheten. Ausgehend von dem tiefsinnigen Gottes-
Lamm-Begriffe erklärte Philippus dem Wahrheitssucher
das ganze Erlösungswerk Jesu Christi. Und das nächste
quellende Wasser wusch vom Kämmerer did Sünden?
schuld, in der Kraft des Lammes. Hat nicht die Apo-
kalypse Recht, wenn sie verkündet: Christus' ist das
geschlachtete Lamm, das den ganzen Weltplan beherrscht.
Agnus occisus ab origine mundi. Und wenn jeweilen
die Meßfeier zum Kommunionmahl sich gestaltet, dann)
beten und singen wir immer: Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem. Der verklärte Heiland!
der Kommunion ist in der Tat das Osterlamm; er bringt
den österlichen Frieden. Er ist unser Pascha, der Todes-
überwinder, der Leb enbringer. Wie singt die Kirche am!
Weißen Sonntag? Ad regias agni dapes Stolis amicti
candidis Post transituml maris rubrt, Christo ca'namus prin-
eipi. Millionen gehen durch das Rote Meer der Taufe und
der Buße und mit weißen Gewändern* zum Mahl des
königlichen Lammes. Wie auserlesene Erstlinge ziehen amj
Weißen Sonntage jetzt unsere Kinder zu ihm'. Den Em-
mausjüngern hatte Christus gesagt: Mußte nicht Christus
leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und das
bewies er ihnen in einer unvergleichlichen Bibelstunde;
aus der ganzen Heiligen Schrift, daß ihnen das Herz:
da rob brannte. — Agnus Dei

Durch das Mea culpa und das Kyrie ziehen wir zur
,Meßfeier, durch Beicht und Domine non sum dignus



zur Kommunion, durch unseren Leidensanteil, den .wir
mit Osterfrömmigkeit durchleuchten — ins ewige Leben.

Alles in der Kraft des Lammes. Ipse enim verus est

agnus. A. M.

Rede des Kardinal Kopp
im preußischen Herrenhaus.

(Schluß.)
Ich möchte nur bitten, daß diese Grundsätze hier

Anwendung finden auf den uns hier beschäftigenden
Gegenstand. Wenn es nun absolut unmöglich ist, bei der
wissenschaftlichen Betätigung gewisse Gesichtswinkel
auszuschalten, wie ist es denn, möglich, bei der Theo-
logie alle religiösen Gesichtswinkel auszuschließen? Ver-
dienen diejenigen, welche gleich ihren Kollegen mit an-
deren Gesichtswinkeln mit diesen religiösen Gesichts-
winkeln arbeiten, den Vorwurf, daß sie des Lehramtes
unwürdig seien? Ich glaube, das können wir doch nicht
behaupten. Ich kann auch hoffen, daß Hr. Prof. Reinke
die Sache nicht so strenge beurteilt, wie er es in dieser
Interpellation zum Ausdruck gebracht hat, und in dieser
Hoffnung bestärken mich seine eigenen Worte, die: ich,
um! nichts zu versäumen, mir vorzulesen erlaube, wenn
(der Präsident es gestattet. Hr. Prof. Reinke sagt jin
seinem schönen Werke „Die Welt als Tat": „Unter allen
Umständen ist auch im Bereiche der Wissenschaft die
Freiheit der Gedanken, der Ueberzeugung unser höchsteis
Gut, das wir uns nicht verkümmern lassen, aber, auch
niemand anders verkümmern dürfen. Unduldsamkeit jst
das Zeichen einer schlechten, nur durch äußere Macht-
mittel geschützten Sache, die Toleranz das Zeichen einer
guten Sache, weil sie auf dem: Fundamente der Ger-eçhtig-
keit beruht." So Hr. Prof. Reinke! Nun möchte ich
seine Kollegen, und ihn selber, bitten, diese: Toleranz
auch den Theologieprofessoren zu erweisen. Im Anschluß,
an die eben besprochene Sache hat Hr. Graf York von
clem Bestehen der katholisch-theologischen Fakultäten ge-
sprochen und auf das Dringendste gewünscht, daß an
ihnen nicht gerüttelt werden soll. Diesem Wunsche und
der Betonung dieser Notwendigkeit schließe ich mich
aus vollem Herzen an. Ihre katholischen Mitbürger sehen
in den katholisch-theologischen Fakultäten das Wahr-
z|eichen der paritätischen Behandlung durch die höhe
Staatsregierung. Sie sollen aber noch m!ehr, sie sollen!
auch zugleich, wie Graf York sagte, mit den .Pflege-
stätten der Allgemeinbildung in Verbindung bleiben. Sie
wollen von dem Lehrplane dieser allgemeinen Bildungs-
stätten für die religiöse Wissenschaft Gebrauch gemächt
wissen. Sie haben das feste Vertrauen zu einer Lehr-
person, welche der Staat an diese Anstalten beruft, daß
sie ihren kirchlichen Grundsätzen treu bleibt. Dies ist
die Stellung, welche ihre katholischen Mitbürger im' all-
gemeinen haben. Wir Bischöfe sind derselben Ansicht.
Auch wir schließen Uns unbedingt an die Notwendigkeit
der katholischen theologischen Fakultäten an und bitten
dringend, nicht an ihnen zu rühren.

Aber ich muß noch etwas mehr hinzusetzen. Auch
die höchste leitende kirchliche Stelle ist derselben Ansicht.
Bei 'den vielen Beunruhigungen, welche: dieser Winter uns
gebracht hat, wurde auch die Frage aufgeworfen, ob man
nicht kirchlicherseits die katholisch-theologischen Fak'ul-
täten für überflüssig hält und nicht lieber die Ausbildung
der Geistlichen in die Seminarien allein verlegen wollet
Das hat mir Veranlassung gegeben, an die höchste lei-
tende Stelle die Frage zu richten, ob main, .wirklich so
etwas plane, und ich habe die Antwort bekommen, daran
habe man bisher nicht gedacht, und daran denke man

auch nicht. Also ich glaube, daß damit die Sache Wohl
erschöpft ist.

Weiter hat Graf York die Dekrete der päpstlichen
Kurie, die im: vorigen Jahre ausgegeben worden sind,
im] allgemeinen und im besonderen besprochen. Gegen
die Form seiner Ausführungen kann ich absolut nicht
das Geringste entgegnen. Sie waren in sehr vornehmem
Tone gehalten, aber ich muß doch zunächst im allge-
meinen ihm entgegnen, wenn er daran Schlußfolgerungen
geknüpft hat, die nicht berechtigt sind. Nach meiner
Meinung führte das Zartgefühl des Grafen ihn auch zu
einer Ueberschätzung gewisser Imponderabilien. Darauf
führe ich seine — Gespensterfurcht, will ich einmal sa-
gen, zurück. Die sämtlichen drei Dekrete, von denen in
diesem! Winter soviel in der Oeffentlichkeit die: Rede
gewesen ist und die auchi Graf York vorgeführt hat,
betreffen nur rein kirchliche Angelegenheiten. Der Papst
hat es für notwendig gehalten, manche Gegenstände der
katholischen Kirche zu ordnein.

Nun wird stets entgegengehalten, diese Gegenstände;
berührten doch auch staatliche Interessen, und es wäre
z|w,eckmäßig gewesen, wenn man sie vorher unserem!
Gesandten in Rom mitgeteilt hätte. Diese Gesetze sind
für die ganze Kirche. Was gegenüber dem: preußischen
Gesandten geschehen wäre, hätte m|an auch allen anderen
Gesandten vorlegen müssen. Und schließlich wäre es
darauf hinausgekommen, ein neues Plazet einzuführen.
Sie werden sich aber überzeugen, daß doch im| großen
und ganzen die staatlichen Interessen bei der Ausfüh-
rung dieser Gesetze voll und ganz gewahrt sind.

Graf York ist zunächst nur streifend auf das Korn!-
inuniondekret eingegangen und hat offen erklärt, daß
das' eine rein kirchliche Angelegenheit wäre. So ist es

in der Tat. Es betrifft den Sakramentenempfang; so
hat es der Heilige Vater immer bezeichnet und so haben
die Bischöfe es angesehen. Sje haben auch ihre Unter-
handlungen mit dem Heiligen Stuhle über die Ausfüh-
rung als eine innere kirchliche Angelegenheit angesehen.
Ganz trifft dits doch nicht zu. Wir haben hier Schul-
Zwang. Es ist in den Lehrplänen der öffentlichen Schulen
und auch der privaten Schulen der Religionsunterricht
nach einer Konfession als integrierender Teil des Unter-
richts eingerichtet.

Dieses Dekret bezieht sich nur auf noch sc'hulpflich-
tige Kinder. Es kommt also noch die staatliche Schul-
aufsieht hier in Betracht. Das verkennen die Bischöfe
auch nicht. Die Bischöfe haben schoin angefangen, sich
mit der Staatsregierung in Verbindung zu setzen, .um'
alle Bedenken gegen die Schulordnung zu beseitigen und
in der Beziehung freie Bahn zu bekommen, obwohl die
Ausführung des Dekretes erst nach Ostern: erfolgen sloll.
Aber es ist noch mehr geschehen. Die Bischöfe habelni
eine Verständigung von Sr. Heiligkeit bekomimen, daß
sie die Angelegenheit in aller Eintracht und in vollem!
Einverständnis mit der Königlichen Staatsregierung be-
handeln sollen. Sie sollen insbesondere dafür Sorge
tragen, daß der schulplanmäßige Religionsunterricht auch'
nach der ersten hl. Kommunion der Kinder noch fort-
datiert. Ich glaube, daß damit alle Bedenken ausgeräumt
sind, die man vielleicht gegen dieses Dekret erheben
kann.

Ich komme dann auf das Dekret vom' 20. August
1910, das die Amotion, die Stellenversetzung der Geist-
liehen betrifft. Da hat nun, der gute Graf York eine
ganze Reihe von Gespenstern vorgeführt. Er findet in
dieser Amotion eine Verleugnung der Inamovibilität der
Pfarrer Er sagt dann — nicht völlig klar, aber er deutete
es an —, es sei fraglich', ob die weitere Geltung der
Besoldungsgesetze für die katholischen Geistlichen dam'it
vereinbar wäre. Er hat ferner darauf hingewiesen, daß



159

die Rechte der Patrone und der Staatsregierung in Frage
gestellt würden. Sodann hat er die Willkür hervorge-
hoben, die mit dem Gesetze getrieben werdeln könnte.
Etwas Neues — das hat der römische Stuhl vor allen
Dingen immèr wieder betont — bringt uns dieses Dekret
eigentlich nicht. Graf York hat selbst zugegeben, daß
auch das preußische Landrecht eine solche Versetzbar-
keit in Aussicht nim'mt.

Ich kann ihm 'nicht ganz zustimmen, wenn er den
von uns allen geschätzten Rechtslehrer Hinschius er-
jwählnt und sagt, daß dieser die Bestimmulngen des
Eändrechtes nur auf die Absetzbarkeit bezogen wissen
wollte, und zwar eigentlich' im Disziplinar- oder kanoni-
sehen Prozeß. Ich glaube nicht, daß das 'Laüdrecht das
im Auge gehabt hat. Das' 'Landrecht hat nur darauf hin-
weisen wollen, daß es Fälle geben kann, wo es notwendig
ist, eine Versetzung vorzunehmen. Der Papst geht noch
weiter. Er dehnt diese Versetzbarkeit auch auf den
Fall aus, daß den Pfarrer keine Schuld trifft, we'nn aber
das Wohl der Gemeinde es notwendig macht, wenn seine
Wirksamkeit durch die Stimmung in der Gemeinde unter-
bunden und eigentlich vernichtet wird. Das' war audi
bislang schon der Fall. Auch bislang konnte rüan ;iln
einem, solchen Falle eingreifen und eine Versetzung vor-
nehmen. Aber bislang ging dies nur von einer Person
aus und da war allerdings eine Willkür möglich. Jetzt
aber wird die Sache dadurch gesichert, daß ein geord-
netes Verfahren eingeführt wird. Der Bischof darf nicht
mehr allein entscheiden, sondern ist an ein Spruchkolle-
gium gebunden, in welchem er nur eine Stimme fiat.
Auch ist der Rekurs zulässig und zwar an ein zweites
Snruchkollegium, in welchem die Standesgenossen des
betreffenden Pfarrers' die Mehrheit haben, also auch' von
ihrer Mehrheit gegen den Bischof Gebrauch mächen'
können. Das ist doch ein ganz anderes Verfahren und
man kann doch nicht mehr von einer Iriamovibilität
sprechen, die das Gesetz verlangt, sondern, wenn die
Geistlichen Vorher in dieser Beziehung inam'ovibel waren,so sind sie es jetzt auch noch. Waren sie aber am'ovibel,
so hat das Gesetz nichts daran geändert.

Ich möchte nun noch einen kleinen Lapsus — will
ich sagen — des Grafen York berichtigen. Das Gesetz
bezieht sich nur auf die Pfarrer, nicht auf die Lokalisten.
Sodann hat Graf York behauptet, es würden die Rechte
der Patrone und auch' der Staatsregierung beeinträchtigt,
'die der letzteren nicht allein an den Stellen, wo sie
Patron ist. sondern auch im' allgemeinen zustehen, was'
die Besetzung der Stellen angeht. Auch diese' Befi'irch-
tung kann ich nicht teilen. Es wird gerade so bleiben,
wie es jetzt ist. Wird eine Stelle vakant, dann muß
der Patron sofort von der kirchlichen Behörde benach-
richtigt werden, daß er sein Recht weiter ausübt. Das
ist sicher der Fall: wenn das kanonische Rechtsverfahren
eingetreten ist, dann ist er vollständig gebunden, das an-
zuerkennen. Nun könnte der Fall eintreten, daß ein Patron
sich an dieses administrative Verfahren nicht binden
wollte. Dann wird man mit dem Patron in Verbindung
treten müssen, und wenn sich die Sache nicht schlichten
l^'ft, dann wird der betreffende Bischof einfach 'das
kanonische Verfahren einleiten und die Schwierigkeit
beseitigen. Es wird aber noch möglich sein, den Rekurs
jbr die höchste kirchliche Stelle zu benutzen. Was die
fechte der Staatsregierung als Nichtnatron. also die ge-setzliche Befugnis, angeht, so werden diese gar nicht
berührt. Sowohl für den versetzten Pfarrer wie für
seinen Nachfolger muß die Anzeige an die Staatsregie-
rung erstattet werden. Auch wüßte ich nicht, in welcher
Weise die gesetzlichen Bestimmungen irgendwie um-
gangen werden könnten.

Schließlich äußerte Graf York noch Besorgnisse
wegen einer etwaigen willkürlichen Behandlung. Ich

weiß nicht, ob diese Furcht irgendwie begründet ist, es

stehen dem betreffenden Pfarrer so viele Wege noch

Offen, daß er sein Recht sich doch leicht verschaffen!

kann, aber dieser Gefahr hat der Papst selbst vorgebeugt,
er hat in der Anweisung an die Bischöfe die ausdrück-
liehe Erklärung gegeben, daß nur solche Gründe, die auf
den Glauben, auf die Sittlichkeit und auf das Wohl der
Gemeinde Bezug nehmen, geltend gemacht werden kön-
nen. Ich glaube, also auch in dieser Beziehung sind die
Bedenken hinfällig, die von den verschiedenen Seitejn

geäußert worden sind.
Nun muß ich noch einmal zurückkommen auf das

Motu proprio, welches Maßregeln gegen die Modernisten!
enthält. Was die Professoren der theologischen Fakul-
täten angeht, so haben wir uns ja hoffentlich verständigt.
Ich 'will aber einer Besorgnis des Grafen York entgegen-
treten. Er glaubt, daß schon die Enzyklika Pascendi die
Professoren sehr binde. Die Enzyklika Pascendi hat nur
einige Ausführungsbestimmungen, welche die Professo-
ren betreffen. Graf York beruft sich auf die Berührung
der Enzyklika Pascendi nicht allein mit dogmatischen,
sondern auch mit philosophischen und historischen Ver-
hältnissen. Viel kann ich darauf nicht erwidern. Dann'
Würden wir eine Sitzung abhalten müssen, die ein paar
Tage dauert. Aber etwas möchte ich doch' 'entgegnein.
Die Ausdrücke, welche der Papst gebraucht hat, oder

jdie Vorwürfe, die er dem Agnostizismus usw. macht,
'sind Wohl berechtigt. Sie brauchen sich bloß diese Sy-
isteme etwas klar zu machen. Der Agnostizismus ist
rein äntichristlich und widerspricht der Lebte des hl.
Paulus, die Ihnen bekannt genug ist, von der Erkennbar-
keit de? Daseins Gottes in der geschaffenen Welt. Der
Rhanomenatismus führt zu einer reinen Subjektivität in
allen Dingen, und der Immanentismus ist nichts weiter
iäts ein verschleierter Pantheismus oder vielmehr Ma-
ferialis'mus. Was den Grundsatz angeht, den der Papst
bekämpft hat, daß es zwischen historischer 'Wahrheit
und Glauhens'wah'rheit einen Unterschied gebe, s'o ist
er bekanntlich von vielen Seiten, von den meisten Seiteln
bekämpft und bestritten worden. Also sofern bietet die
Enzyklika Pascendi doch keine Schwierigkeiten.

Wir haben, als sie herausgegeben wurde, den Heili-
gen Vater sofort darauf aufmerksam gemacht, daß bei
uns in Deutschland diese Erscheinungen doch nicht so
an den Tag träten, und wir haben gebeten, von gewissen
Maßnahmen Abstand nehmen zu dürfen. Das ist auch'
geschehen. Es ist alles beim' alten gebliebe'n. Auch' in'
anderei Beziehung ist alles beim! alten geblieben. Das'
heue Motu proprio sieht neben der Eidesleistung noch'
ganz bestimmte Maßnahmen vor.

Es führt die Maßnahme ein, daß die Lektüre der
dent geistlichen Stande zustrebenden jungen Herren mög-
liehst eingeschränkt wird; es führt die Vorlegung der
Kolleghefte ein, es führt auch eine, wie es scheint, schär-
fere Üeberwachung der Lehrtätigkeit der Professoren ein.
Bei uns ist die Sache in den Statuten Ider Fakultäten
geordnet, die von der Staatsregierung mit Genehmigung
der kirchlichen Obrigkeit festgestellt sind. Darin ist für
uns das erstere mit der Bestimmung geordnet, daß die
Vorlesungsverzeichnisse den Bischöfen vorgelegt werden
müssen. Das geschieht jetzt und auch nachher. Auf
weiteres wird keine Rücksicht genommen werden. In
den Fakultätsstatuten steht ferner, daß der Bischof das
Recht hat. zur Wahrung seiner Aufsicht die Vorlesungen
besuchen zu dürfen. Auch das wird vor wie nach ge-
schehen oder nicht geschehen. Die Bischöfe haben zu
ihren Theologieprofessoren das volle Vertrauen, daß
sie einer Üeberwachung nicht bedürfen. Noch nie bin
ich in einer Vorlesung gewesen.

Was nun die Beschränkung der literarischen Tätig-
keit oder der publizistischen Neuigkeiten angeht, so bleibt
auch hier alles wie es ist, Wir haben früher auch nicht
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schrankenlos — icfi glaube mur auf Breslau Hinweisen
zu 'dürfen —in die Lesezimmer die publizistischen Neuig-
ketten Hin eingegeben ; eine gewisse Kontrolle hat immer
bestanden. Also m'eh'rlals bisher geschehen, geschieht auch
künftig nicht. Seien Sie also ganz unbesorgt, meine Herren.;

Weiter schreibt aber das Motu proprio den Eid für
andere Kategorien von Geistlichen vor. Ich will sie noch
nennen, weil wir vielleicht darauf zurückkommen müssen.
Es schreibt ihn vor für die Seminarprofessoren, für die
neu Ordinierten, für die Benefiziaten, alsO an den Dom-
kapiteln, ebenso für die Pfarrer und Vikare, für die Beicht-
väter und Prediger, für die geistlichen Beamten der bi-
schöflichen Behörden und für die Ordensleute. Das sind
die genauen Angaben aus dem} Dekret selbst.

Es gibt eine Reihe von Geistlichen, welche in Staat-
liehen Stellungen sind. Dahin rechne ich zuml Beispiel die
Religionslehrer. Diese sind nicht in dem Motu proprio ge-
nänht. Sie sind jalso an sich nicht verpflichtet, den Eid
feu leisten. Aber sie bekleiden 'neben ihrem Lehramt,
das ihnen staatlich' übertragein wurde, mit der Zustimmung
'der kirchlichen Behörde, noch ein Seels'orgeram't für ihre'

»Schüler. Sie sind auch zugleich' ihre Seelsorger, sind ihre
Beichtväter, sind ihre Prediger. Als solche sind sie ver-
pflichtet, den Eid zu leisten und können sich der Eides-
leistung nicht entziehen. Wenn sie sich derselben ent-
ziehen, höhnen sie wohl im Lehramt verbleiben, aber
ihr Seelsbrgeämt müssen sie ohne weiteres aufgebeln'.
Und das' ist ja bei einer ordinierten Stelle unzulässig.
Deshalb würden sie verpflichtet sein, entweder auf ihre
Stelle zu verzichten, oder es müßte für ihre Entfernung
Sorge getragen werden.

Da möchte ich doch gleich wieder auf etwas' lauf-
merksäm machen, woraus Sie die Friedensliebe des
Papstes erkennen können. Er kann ja vtoü der Ver-
pflichtung die Bis'chofe nicht freisprechen, für die Ent-
fernumg solcher Lehrpersonen einzutreten und Sorge! zu
tragen, weil sie das Seelsorgerämt 'nicht mehr wahr-
nehmen können. Er hat aber die bestimmte Weisung
an die Bischöfe gegeben, dabei init der größten. Vor-
sieht zu verfahren und alles Aufsehen zu vermeiden.

Sie sehen also, daß auch in dieser Beziehung an der
Stelle alles geschehen ist, Um! die Möglichkeit Von Reibu'n-
gen zu vermeiden, wenn nur, vyie er uns' angewiesen Bat,
bei der Ausführung des Amtsdekretes mit der größten
Vorsicht verfahren und alles vermieden wird, wodurch
Streitigkeiten entstehen könnten.

Die übrigen in staatlichen Stellungen befindlichen
Geistlichen oder auch die im Rühestand befindlichen —
letztere zum Teil, die anderen aber sämtlich — habe'n

freiwillig den A'ntimOdemisteneid geleistet, offenbar von
der Erwägung geleitet, wen'n sie es nicht täten, würden
hie keine kirchlichen Vorschriften übertreten, abelr sie
würden sich der Wahrnehmung des seelsorgerischen
Amtes, sei es auch nur vorübergehend, enthalten müssen.
Daraus! erklare ich' mir die Tatsache, daß sie sämtlich
den Eid geleistet haben. Aus dieser Tatsache, anleine)

ich, würde ich den Schluß ziehen können, daß doch von
Seiten der Obersten leitenden kirchlichen Stelle alles ge-
schehen ist, um' Friedensliebe zü zeigein, und äuchl die
Reibungsflächen mit der bürgerlichen Obrigkeit mög-
liehst zu verringern ünd zu vermeiden. Ich glaube, daß
Sie sicher darauf rechnen können, daß bei der Ausführung
der Gesetze alle Vorsicht gewahrt bleibt, und daß viel-
leicht entstehende Meinungsverschiedenheiten sich leicht
ausgleichen lassen werden. Ich bin s'ogar der Üeber-
zeugung, wen'n sie hier nicht ausgeglichen werden körnt-
ten, würde trian üns'chwer an der obersten leitenden
Stelle die Ausgleichung erwirken können.

Jetzt kom'me ich' auf den Schlußsatz des Grafen York
v. Wartenburg. Er hat einen wärmen Appell an die ka-
tholischen Staatsangehörigen erlassen in bezug auf die

uns vorliegende Frage. Ich möchte den Appell bêlant-
wlorten und zwar glaube ich' dazu berechtigt zu sein,
nicht allein in meinem Namen, nicht allein im Namen
der Bischöfe, sondern auch iml Namen der katholischen
Mitbürger.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich' diese Ant-
wort, um sie genau zu fixieren, verlese: Die katholischen!
Staatsbürger halten dafür, daß durch die neuesten Maß-
nahmen des Heiligen Stuhles, die Dekrete Vom 8. und
20. August, wie das Motu proprio vont' 1. September v. J.,
in ihrer Stellung zu der Staats'regieruüg wie in ihren Bei-

Ziehungen zu dein nichtkathbliscben Mitbürgern nichts
geändert sei. Sie Werden 'nach wie vor bestrebt is'elin,

an 'den hohen Aufgaben ihrer Nation, an der Förderung
des' Vaterlandes und der Pflege vaterländischer Inte-
lessen mit ihren nichtkatholischen Mitbürgern \vetteifeirnd|
mitzuarbeiten. Sie glauben aber auch' die Hoffnung liegen
zu dürfen, daß die Stellung der Andersgläubigen wie der
höhen Staatsregierung ihnen gegenüber sich nicht ändern!
werde. Was aber den Episkopat angeht — dazu bin' ich'
ausdrücklich autorisiert — so wird derselbe in Treue fest-
halten an den kirchlichen Grundsätzen und Aufgaben und
stets bestrebt sein, die Ausführung kirchlicher Ainord,-
nungCn. mit den aus den Aufgaben des Staates sich er-
gebenden Interessen, Einrichtungen und Gesetzen in Ein-
klang zu bringen und zu erhalten. —

Prof. Dr. Küster (Universität Marburg): Die Aus-
führungen des Vorredners haben mich doch "nicht ganz
überzeugt. Die Protestanten Deutschlands sind durchaus
friedlich gesinnt, aber trotzdem' habe'n sich' die Icon-
fes'sionellen Gegensätze Von Jahr zu Jahr verschlimmert.
Die Kirche hat sich' nicht an den Grundsatz des Stifters
des' Christentums : „Mein' Reich ist 'nicht von dieser Welt",
'gehalten. Wir unserseits sind duldsam, aber dennoch gibt
Cs' Grenzen, über die hinaus Rom' nicht gehen darf. In
den neuesten päpstlichen Kundgebungen ist.das gesChe-
Hein. Zwar haben ja die Professoren erklärt, daß der Änti-
mödernis'teneid nichts neues fordere. Aber es ist schön
anstößig, daß man sich' bei dieser Eidesauferlegu'ng um
den Staat gar nicht gekümmert hat. Der Vergleich, de'n

Zentrumsabgeordnete im Abgeordüetenhäuse' gezogein
haben zwischen dem' Antimodernisteneide und getwisseü
Verpflichtungen a'n protestantisch-theologischen Fakul-
täten, ist doch verfehlt. Auch' die Befugnis der Bischöfe
zur Beaufsichtigung der Lehrvorträge der Professoren ist
höchst bedenklich, und n'oeh bedenklicher ist es, daß die
Schüler über die Lehrmeinung ihrer Lehrer Anzeige er-
statten dürfen. Mab hat nun von einer Aufhebung der
katholisch-theologischen Fakultäten gesprochen. Ich würde
eine Aufhebung derselben bedauern. Die geforderte Ab-
-berufung der preußischen Gesandtschaft beim! Vatikan
'würde schwerlich einen Nutzen bringen. Der bisherige
Verlauf der Dinge ist nicht So gewesen/daß wir evan-
gelische Staatsbürger Ursache haben, mit der Regierung
unzufrieden zu sein. An unsere evangelischen Mitbürger
richte ich den Appell, alles zu vermeiden, was den'Streit
schüren kann, und an die Staatsregierung richte ich'die
Mahnung: Videalnt consules! —

Kardinal 'Kopp: Ich 'möchte nur zlw'ei irrige Ä!n-
nahlm'ett des Vorredners berichtigen. Er hat gemeint,
daß die Eidesleistung für die Thcologieprofess'oreü der
'staatlichen Fakultäten jährlich stattfinden müsse. Nun
sind sie ja überhaupt ausgenommen, nicht durch eine
Dispens des Papstes — das hat er ausdrücklich erklärt —,
äo.n'äern weil sie gar nicht in das Verzeichnis' der Eides-
Pflichtigen aufgenommein sind. Sie mächen von ihrem'
Rechte Gebrauch, den Eid nicht zu leisten. Also, ich'

glaube, das ist klar und deutlich. Professor Küster ver-
wechselt die Sem'inarprofessoren, das heißt die' Lehrelr
an den bischöflichen Seminarien, mit den Professoren der
theologischen Fakultäten. Die Professoren der th'eölogi-
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'sehen Fakultäten brauchen, wenn sie kein kirchliches!
Amt haben, den Eid jetzt nicht zu leisten, nicht alljähr-
lieh, sondern überhaupt nicht. Was dann die Zensur an-
geht, so hat sich in Deutschland an der Zensurtätigkeit
der Bischöfe nichts geändert. Bisheran mußten alle Schrif-
ten, die sich auf Glaubens- und Sittenlehre bezogen, dem
Zensior des Bischofs vorgelegt werden, um] dann wurden
sie approbiert. Auf andere Schriften ist die Zensur nicht
'anzuwenden. Und ich meine, auch in der Beziehung
könnte Prof. Küster beruhigt sein. Im übrigen stimme
ich 'mit seinem Urteil vollständig überein, daß eine solche
Bemerkung eines katholischen Blattes, das eine Eides-
leistung ohne weiteres als aufhebbar darstellt, eine nichts-
würdige Trivialität ist —

Prof. Dr. Küster (Marburg): Ich möchte Sc. Etni-
nenz bitten, mir über eine Frage Aufklärung zu geben.
Ich bin der Meinung, daß über kurz oder lang nur noch
solche Personen Professuren an den katholisch-theologi-
sehen Fakultäten erhalten können, die den Eid geleistet
haben. —

Kardinal Kopp: Künftig müssen alle angehenden,
Geistlichen beim Empfang der ersten höheren Weihen
den Eid leisten. Also künftig gibt es nur noch vereidigte
katholische Geistliche. Sie würden nachher bei der An-
Stellung in eine staatliche Professur ja selbstverständlich
die professio fidei zu leisten haben — das ist Vorschrift—,
aber den Antim'oderhisteneid nicht. Solange ich lebe, wird
das hiebt der Fall sein. Was nach meinem Tode geschieht,
weiß ich nicht. —

Kultusminister v. Trott zu Solz: Der Minister-
Präsident und auch ich haben am' 7. März d. J. die durch
die päpstlichen Dekrete geschaffene Lage eingehend be-
trachtet. Seitdem! ist nichts geschehen, was die Regierung
bestimmen könnte, ihren Standpunkt zu verlassen. Ich
kann mich daher begnügen, auf jene Erklärungen, die
Ihnen wohl allep bekannt sein dürften, zu verweisen.
Wenn ich zu den Ausführungen, die hier gemacht wor-den sind, wesentlich nichts zu erklären brauche,, so möchte
ich doch noch auf einige Ausführungen des Vorredners
eingehen. Die vier Fragen, die in der vom' Vorredneil
erwähnten Interpellation enthalten sind, laufen im ganzen
genommen auf die Frage hinaus: Will die Staatsregierang
die katholisch-theologischen Fakultäten a'n unseren Uni-
verspäten erhalten oder auflösen Auch zu dieser Frage
haben der Ministerpräsident und auch ich in dem anderen
Hause eingehend Stellung genommen, und wir haben die
Ansicht der Regierung dahin gekennzeichnet, daß zur-
zeit kein ausreichender Grund zu erkennen ist, die kä-
tholisch-theologisch'en Fakultäten aufzuheben. Gewiß ist
ihre Stellung im Staatsorganismus unserer Universitäten
durch den sog. Antirnodemisteneid wesentlich érsehwert,
aber die Regierung ist der Meinung, daß sie auch jetzt
noch von Wert sind. Wir glauben deshalb, an den ka-
tholisch-'theologischen Fakultäten festhalten und abwarten
zu sollen. Erst Wehn ein zwingender Grand sich ergeben
sollte, würde die Regierung zu einer anderen Auffassung
kommen. Wenn nun Kardinal Kopp die Friedensliebe
nnd das Bestreben Sr. Heiligkeit hier hervorgehoben hat,
das freundliche und friedliche Verhältnis mit der Regie-
jung aufrecht zu erhalten, und wenn er weiter festgestellt
hat, daß die Herren Bischöfe in diesem Sinne arbeiten
wollen, so ist das sehr erfreulich. Eine solche Haltung
der Bischöfe ist aber auch unerläßlich, und içh habe
keinen Grund, den besten Willen der Bischöfe zu be-
zweifeln. Wir haben ja auch heute aus den Worten des
Vorredners entnommen, daß die Bischöfe sich äusdrück-
licit zu der Absicht bekennen, die päpstlichen Dekrete
mit allem Wohlwollen und mit aller Schonung zur An-
wendung zu bringen. Ob es! aber trotzdem möglich sein
wird, Zusammenstöße zwischen staatlicher und kirchlicher
Behörde auf diesem! Gebiete zu vermeiden, ob sich nicht
doch Schwierigkeiten ergeben, muß ich dahingestellt sein

lassen. Eine Sicherheit für die Zukunft haben wir jeden-
falls nicht. Und aus diesem Grunde sind die Befürchten-

gen nicht von der Hand zu weisen, die in weiten Kreisen
sowohl der evangelischen wie katholischen Bevölkerung
noch zu Recht bestehen. Und mit Recht hat auch Graf
York auf die Gefahr hingewiesen, daß die ganze An-
gelegenheit in ihrem Verfolg zu ejner Trennung von
Kirche und Staat führen kann, was auf das tiefste zu

beklagen sein würde. Die Regierung wird nach wie vor
ihr aufrichtigstes Bestreben darauf richten, den kon-
fessionellen Frieden zu erhalten und das heikle Gebiet
zwischen Staat und Kirche mit aller gebotenen Vorsicht
zu betreten. Anderseits wird sie aber auch mit aller
Energie und Entschiedenheit die Interessen des Staates
vertreten. —

SS«
Homiletisches.

Der heutige Leitartikel bietet etwas unter dem Thema :

Ein bedeutsames Wort des Osterdankliedes — Predigt-
stoffe für beliebige Sonntage nach Ostern und erneute

letzte Einladungen zu den Ostersakramenten und

der österlichen Leidensschule, zu der auch' die Pflicht-

beicht des sündigen Menschen gehört.

Kirchen-Chronik.
/h'uAsr///«/»/. Der Antimbdemisteneidi beschäftigt hier

die Geister immer noch und zwar die Protestanten viel

tmlehr als die Katholiken. Nach den Erörterungen im

preußischen Abgeordnetenhause, über welche die „Kir-
chenzeitung" schon berichtet hat, ist dieser Eid nun auch

Gegenstand einer Debatte im preußischen Herrenhausej

geworden. Donnerstag den 6. April wurde dieselbe ein-

geleitet durch eine Rede des' Grafen York von Warten-
bürg. Der Redner glaubt, daß diese Vorschrift zu Ver-
Wicklungen auf dem' kirchlich-staatlichen Grenzgebiet füll-
reu könne, ja führen müsse, und daß deshalb der Papst
sich vorher mit dem Staate ins Einvernehmen hätte setzen

sollen, zumal da, wto die Kirche eine privilegierte Stellung
hat. Bezüglich der katholisch-theologischen Fakultäten ist
er in Sorge, daß in der Zukunft eben nur solche zur An-
Stellung kommen werden, welche den Eid Vorher schon,
nicht als Professoren, sondern in anderer Stellung, ge-
leistet haben. Betreffend die Oberlehrer a'n Gymnasien
findet er eine Schwierigkeit darin, „daß evangelische
Kinder von Herren in Deutsch und Geschichte unter-
richtet werden, welche auf die Grundsätze der Enzyklika
Pascendi geschworen haben, die doch eine außerordent-
liehe Betonung des römischen Standpunktes enthält". Er
hat die Ueberzeugung, daß die Fortsetzung dieser rörn'i-
sehen Politik zur Trennung von Kirche und Staat führen
müsse, die er für Deutschland als ein großes Unglück
betrachten würde, wenn ihre Folgen für das religiöse!
Leben des Volkes in Deutschland voraussichtlich nicht
so schlimm wären wie in den romanischen Ländern.
Die Antwort gab am! folgenden Tage Kardinal Kopp,
Fürstbischof von Breslau. (Vgl. Abdruck der Rede in
Nr. 15 und 16 der „Kirchenzeitung".)

Nach dem Kardinal, dessen Rede sehr aufmerksam

angehört und mit Beifall aufgenommen wurde, sprachen

zur Sache noch der protestantische Professor Küster in
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Marburg und der Kultusminister v. Trott zu Solz, beide
in versöhnlichem' Tome. Besonders zeigte der erstere viel
Verständnis für die katholischen Anschauungen betreffend!
Glaubenstreue und Lehrfreiheit.

Totentafel.
Zu Münster in Westfalen starb am) 10. April der

hochvv. Dr. Franz H ü 1 si k a mi p der sowohl durch'
seine schriftstellerische Tätigkeit, wie auch durch' sein:

Wirken in den leitenden Ausschüssen der Katholikein:-
Versammlungen und des Görresvereins sichl um die ka-
tholische Sache in Deutschland sehr verdient gemacht
hat. Er war geboren zu Essen im Oldenburgischen ami
14. März 1833, studierte in München, Münster und Bonn]

Theologie und empfing 1856 die Priesterweihe. Von
1862 bis 1904 war er Herausgeber des von ihm' be-
gründeten „Literarischen Handweiser für das katholische
Deutschland". Schön vorher hatte er die ersten; Bände
von Rohrbachers Kirchengeschichte deutsch bearbeitet.
Sehr bekannt wurde sein größeres und kleines Piusbuch,
das Leben Pius' IX. behandelnd, von denen das erstere
eine Auflage von 50,000 Exemplaren erlebte. 1874 be-
gleitete er die Bildnisse der Erzbischöfe und Bischöfe
Deutschlands mit biographischen Notizein. Von 1870 bis
1873 gab er die Frankfurter zeitgemäßen Broschüren!
heraus. 1879 begann er die Herausgabe eilner Sammlung
von Meisterwerken deutscher Dichter; eir konnte selbst
die ersten 19 Bändchen publizieren. 1882 gab er einen

Wegweiser durch' die Literatur für Volks- und Jugerid-
bibbotheken durch die Zusammenstellung von „1000 gu-
ten Büchern". Er War ein fleißiger Besucher der deutschen;

Katholikenversammlungen, lange Jahre Mitglied des Aus-
Schusses für Wissenschaft, Literatur und Presse und bis

zu seinem Tode gehörte er dem ständigen Zentralkomitee!
an. Auch die Görresgesellschaft zählte ihn zu ihren Vor-
Standsmitgliedern und bei der Zentrumspartei gehörte)
er zu den Begründern derselben. Leio XIIL ernannte ihn
1886 zum Geheimen Kämmerer.

Fr ei bürg betrauert den Hülscheid seines Stadt-

pfarrers, des hbchw. Herrn Stiftsdekans Paul Per-
rier, welcher Dienstag den 11. April, abelnds, diese
Zeitlichkeit verließ. Seit 1880 stand er an der Spitzle)

der Pfarrei von St-Niöolas als der gute Hirt im: vollem

Sinne, der seine Schafe kannte und Von ihnen gekannt
und geliebt wurde. Er war ein Priester voll Eifer für
das Eleil der Seelen, der dem verirrten Schafen nachging
und viele wieder zur Herde zurückbrachte, besonders
den Sterbenden mit unwiderstehlicher Gewalt der Liebe
zu einem guten Tode verhalf. Pfarrer Perrier stammte
aus Villarepos und war 1851 geboren. Seine Studien;

machte er in Freiburg; dort empfing er 1876 auch die

Priesterweihe durch Bischof Marilley. Das erste Jahr

war er Kaplan in Wollenried; dann kam' er als Koadjutor
nach St-NiColas in Freiburg, wurde 1878 Chorherr und

Rektor der Pfarrei St-Jean und, wie schon gemeldet,
1880 Pfarrer zu St-Nicolas. In Anerkennung seiner vielen

Verdienste gab ihm' die Stadt Freiburg das Ehrenbürger-
recht und die Regierung ernannte ihn 1902 zum' Dekan
des Stiftskapitels von St-Nicolas.

R. I. P.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für die Diözese Basel.

AfOTA PßO CZ.£Y?0. Am 22. Apr// /r/ff z/er Aoc/z-
wü/mTgste //err ß/scAo/ Dr. /acoAzzs se/ne eb'es/à'Ar/ge
große L/rmre/se /7z z/e/z De/ra/zafezz ßase//azzrf, ßase/-
.sfaz/f, Dor/zecZr-7"A/ers/e/7z, Aaz/fe/z, De/sierg, Cowr-
rezzz///7z, 87. t/rsa/z/ze, Prz/zzfrz/f z/zzz/ Sa/|f/ze/é£7'er azz
«zzz/ Zsf zzzfo/ge z/essezz A/'s fzzz/e zWaz vozz So/ofAzzrzz
aA wese/ztf. Dze /zoc/zwzzrf/zgezz PfarràV/zfer werrfezz z/aAér
Ao/Z/cA ersz/cAf, a//e a/zz/ZzcAezz P/zzgaAezz zzzzrf Az/z/ze/zz-
geszzc/ze, we/cAe zz/cAf f/rzzzgezzf/ s/zzz/, Aza Pf/zzgs/ezz
zzz rerscAzeAezz. A//e f/rzzzgezzf/ezz A/zzfsg-escAäffe, w/'e
D/i/jezzsgesf/c/ze efc., sz/zrf azz z//e AzscAöf/z'cAe /Cazzz/ez
fzrz/cAf azz persözz/z'cAe Az/resse) zzz sezzf/ezz zzzzf/

wert/ezz kozz z/zeser er/eefzg/, Aezw. Aesorg/ werrfe/z.

S0L07Y/t//?A/, f/ezz /0. Apr// /9//.
Z>/e A/scAo/Z/cAe A'awz/e/.

Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen:
1. Für Bistumsbedürfnisse ; Bosvvil Fr. 30, Sempach 30.
2. Für das hl. Land: Entlebuch Fr. 34.50, Flumenthal 6,60, Unter-

ägeri 32, Sursee 122.50, ßiiron 25, Dagmersellen 50, Brislach 15,
Balsthal 45.85, Dittingen 26, Bettlach 5, Oberwil (Baselland) 15,
Menznau 41, Muri 70, Birmenstorf 20, Welschenrohr 15, Escholz-
matt 74, Zutikon 18, Rodersdorf 5.50, Adligenswil 9, Weggis 40,
Eich 30, Hellbiihl 26, Risch 23, Baar 42, Beinwil (Aargau) 35,
Rohrdorf 93, Luthern 31,50, Courtedoux 7.15, Thun 9, Sitterdorf
6, Flildisrieden 23.50, Reußbiihl 25, Ffitzkirch 70, Eggenwil 10,
Wittnau 15, Spreitenbach 17.70, Boswil 16, Miiswangen 3.80,
St. Urban 24, Hägendorf 26, Sempach 50, Liestal 12, Sissach 10,
Therwil 17.

3. Für den Peterspfennig: Büron Fr. 25.
4. Für die Sklaven-Mission : Flumenthal Fr. 8, Büron 25, Luthern

(Nachtrag) 1, Spreitenbach 12.30, Aesch 29, Liestal 12, Pfeffingen
8, Sissach 7, Therwil 19,

Gilt als Quittung.
Solothurn, 17. April 1911. Die bischöfl. Kanzlei.

Inländische Mission.
aj Orff/z/Z/cAf? ßf/Mgf? pro /9//.

Uebertrag laut Nr. 15 (in dieser Liste'ist S. H. mit Fr. 5

zu streichen, weil schon in Nr. 13) 7,886.80
Kt. St. Gallen: Zum Legat-Schuchters in voriger Nummer

ist zu ergänzen : Weißtannen
Kt. Uri: Hochwst. bischöfl. Komissariat: a) aus Fliielen

200; b) Korrektur zu Liste Nr. 15 10 • 210. —
Kt. Wallis: Ober-Wallis, durch Hrn. Rektor Lauber 500.—

8,596.80
A) Azf/ifrorr/f'/z/AF/zt' ßeßroge /zro /9//.

Uebertrag laut Nr. 15: 13,050.—
Legat der sei. Witwe Maria Greder geb. Brunner, ge-

storben in Montreux, aus dem Kanton Solothurn
(mit Einschluß von Fr. 286.90 Verzugszins) 7,286.90

"20,336. 90

Luzern, den 17. April 1911.

Der Kassier: (Check Nr. VII 295) J. Duret, Propst.

Briefkasten.
— Werden die homiletischen - À regtingen

n ich tau eh nach Ostern fortge sie t z t Doch. Ueber
Ostern haben wir stillschweigend auf die Homil. Studien verwiesen
und auf frühere Osterexegesen in diesem Blatte.—Wir werden die

homiletischen Anregungen fortsetzen, bald recht ausführlich, bald
in knappsten Vorschlägen, je nach Kirchenzeit und Raum.

— Die weiteren Beiträge über Hausbesuch werden wir
für die Zeit nach den schweren Osterarbeiten des Klerus verwenden.

— Eine Reihe sehr wertvoller eingelaufener Arbeiten werden

nun nach Ostern zur Veröffentlichung kommen. — Gelegentlich er-
lauben wir uns zu bemerken, daß wenn mit Gründlichkeit oder

Originalität auch eine gewisse Kürze sich verbindet, dem Blatte
ein doppelter Dienst geleistet wird. '

WP* IE/V /««e/zf/z ««/ rf/z> Az fto* „Sz/ziff/zzv. /</ro/zf?rt-Z?/f««g"

rog?A«össz)o- //ZÄ>/7Yrz>«r/t7z /wzzzvz zzzz/>«<r/z5(z/zz.
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Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate. ioCts. I Vierteljahr. Inserate*: 15 Cts.
Halb „ „ • : 12 „ Einzelne „ : 20 „

Beziehungsweise 26mal. | * Beziehungsweise 13 mal.
Inserate

Tarif für Reklamen: Fr. 1.— pro Zeile.
Auf unveränderteWiederholung und grössere Inserate Rabatt

Jnsera^i-^imm/wie spätestens Z)tercs<a<7 morgens.

Kirchenblumen
(Fleurs d'églises)

sowie deren Beetandteile werden in schönster Ausführung und m billigen preisen geliefert von

A. BÄTTIG, BLUMENFABRIK, SEMPACH.
©t© ©t© Kostenvoranschlag auf Wunsch. Referenzen zu Diensten.

Gläserne
Messkännchen

|T^'- mit und ohne Platten
-liefert Anton Achermann,

Stiftssakristan, Luzern.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, Weinmarkt.

Luzern

üaufe
tets alle Sitten alte

Uli mil:
Statuen, <p a r a m e n t e ic.

spietätuotlc Seljanblung. —
Stein flaben ober Slusfteilung.

3ojL $ujj, Slntiquar,
aBalbftättevftcaRe 12, fiugern.

Rämorrl)oiden
Magenleiden!
F>autausfd)Iäge
Kostenlos teile ich auf Wunsch jedem,
welcher an Klagen-, Verdauung- und
Stuhlbesdi werden, Blutstockungen
sowie an Hämorrhoiden, flechten,
offene Beine, Entzündungen efc. lei-
det, mit, wie zahlreiche Patienten,
die oft jahrelang mit solchen Ceiden
behaftet waren, uon diesen lästigen
Uebeln schnell und dauernd befreit
wurden. Hunderte Dank- und flner-
kennungsschreiben liegen uor.

Krankenschwester iKIara,
Wiesbaden, Walkmühlstrasse 26.

Carl Sautier
in Luzern

Kapeliplatz 10 — Erlaeherhof
empfiehlt Bloh für alle ina Bankfach
einschlagenden Gpaohätta.

Die

Creditanstalt in luzern
empfiehlt

sich für alle Bankgeschäfte unter Zu-
Sicherung coulanter Bedingungen.

Ml s Cl St.

TuimUhren
J, Mäder
Andelfingen

(Zürich >

Oel für Ewiglicht
Dochten und Gläser

liefert bestens

J. Güntert-Rheinboldt
Mutnpf (Aargau).

sind zu haben bei
Räber & Gie., Luzern.

GEBRUEDER G RASSMAYRI
(Inh. : Max Greusslng & Söhne), Buchs (St. Gallen) ;o

| Glockengiesserei und mech. Werkstätte I
empfehlen sieh zur ^

Herstellung von Kirchenglocken
in vollkommen reiner Stimmung und tadellosem Gusse. ö>'

Elektrischer Glockenantrieb c
(Eldg. Pat. Nr. 3970) 3

V«

2.
V
M
'3»

Deraelbo beansprucht wenig Kraft und Raum und funktioniert
ausgezeichnet. Glockenstühle von Holz oder Schmiedeisen. Mehrjährige
Garantie für Glocken Zubehör und elektrischen Antrieb. :: :: :: ::

Soutanen und Soutanellen
für die hochwürdige Geistlichkeit liefert nach Mass zu bescheidenen

Preisen bei sehr guter Ausführung.
Robert Roos, Itapchäit (Nach!, von LJeker) Krlens b. Luzern

flnsloll i
Kirchliche Bnnst

«»- empfehlen sieb zur Eieferung von solid und

kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

ffarantLUtteu unit Jutljutut
Joint« aud) aller kirdjlirfjen

Defallgcrâtr, Statuen, cppiriiiut etc.
zu anerkannt billigen Preisen.

HuöJtUjvlhtic Kataloge ttnb Bnlhtîtaiimbunpen {» ©ienjïett

Vriite l'djötiB Jtuaiualjl unfmr Iftrdnmpavameufe hattn

jieta in bei' Burfj-, Eunft- mtb (Sarantentenbanblung Räber & ©ie.
ht Hujern he|'td)Iigt mtb tu ©rightalpretleu hepgen merben.

Kurer & Cie., in Wil
Kanton St. Gallen

(Nachfolger von Huber-Meyenberger, Kirchberg)
empfehlen ihre selbstverfertigten, anerkannt preiswürdigen

KirGhenparamente und Vereinsfahnen
wie auch die nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickmaterialien,

Borten und Fransen für deren Anfertigung.
Ebenso liefern billigst: Kirchliche Gefässe und Metallgeräte,

Statuen, Kirchenteppiche, Kirchenblumen, Altarauf-
rfistungen für den Monat Mai etc. etc.

Mit Offerten, Katalogen u. Mustern stehen kostenlos z. Verfügung
Bestellungen für uns nimmt auch entgegen und vermittelt:

/Yw AnA Ac/tcr/nan«, Stiftssigrist, Luzern.

InsserordentliGlie Celeprteil 1 Carlenhesilzer.

folgende Bücher werden wie folgt abgegeben :

1 Hange Theod., Allgemeines Gartenbuch geb. statt fr. 8.80 nur 4.40
1 mtihlethaier, Der rationelle GemUsebau statt „ 2.— „ 1.—
1 Dees, Die neue sicher wachsende Veredlungsart und die guten

alten Veredlungsarten statt fr. 1.60 nur —.80
1 Dehrun, Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen „ 1.35 „ -.70

Bestellungen sind an die Expedition des Blattes zu richten.

;œ:
1 ïteOrftdcv Sränü:lier, lïuzem |

Besteingerichtetes Massgeschäft u. Herrenkleiderfabrik. |
Soutanen und Soutanellen von Fr. 40 an 1
Paletos, Pelerinenmäntel und Havelock von Fr. 35 an „^2® I
Schlafröcke von Fr. 25 an

Massarbeit unter Garantie liir feinen Silz bei bescheidenen Preisen.

Grossies Stofflager. -Jit- Muster und Auswahlsendungen bereitwilligst

Massiv silberne u. schwer versilberte

Restecke and Tafelgeräte
sind eine Zierde für jede Tafel.

Verlangen Sie unsern Katalog 1911 (ca.
1500 photogr. Abbild.) gratis u. franco

E. Leicht-Mayer 4 Gie., Luzern, Kurplatz No. 40

Waffen der Wahrheit
Neueste, auf Religion und Sittlichkeit im weitesten Sinn

bezügliche Tatsachen und Belege, gesammelt aus den

angesehensten katholischen Blättern Deutschlands,
Oesterreichs und der Schweiz.

Chef-Redaktor: Alfred Anton Laub, Kurat.
1. Jahrgang, 1911. Verlag: RÄBER & Co., LUZERN.

Erschienen: Heft 1—3. Abonnementspreis Fr. 6,—
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Zroei neue Hndachfsbücher für die

öftere und tägliche Kommunion
Soeben sind erschienen :

I Das grosse Gastmahl
Œiit fle£)ï= unb 3Inbacf)tsbud) für bie (Gläubigen. älon Sr. ger=
btnanb IKiiegg, SBifcüof uon 5t. ©allen. 9)iit 2 fliclitbtüd«'
bilbern, bem Terte angepaßten Dtiginal=91artbeinfa[fungen, Stopp
Ieiften unb ScßlußDignetten. 560 Seiten, format VII. 75X'20 mm.
©ebunben in ©inbänben 311 ffr. 2.25 unb l>öGec.

Das petrlidje äßertleiit bietet im erften Teile ein ecl)t apo[toIifcf)e£
$irten[(t)reiben über bas Kommunionbelret uotrt 20. Member 1905.
Der BifeTjöflicbe Siutor befpridjt in fdjiidjter, 311 Seesen geljenber
Sprache bie Setoeggrünbe für bie tägliche unb öftere Kommunion,
bann bie ffirforberniffe unb §inbemif[e, xuiberlegt bie lanbläufigen
©inroürfe gegen bie häufige Kommunion unb ermahnt einbringtich
311m öftern ©ettug bet hl. ©udjanftie. Der 3t»eite, loeit umfang«
reidhere Teil enthalt „©ebete unb 2lnbact)ten 311m tirchlichen unb
häuslid)en ffiebraud)" mit eingeffreuten lurgen, ptaltifdjen SBeiehrurtgen

j über cinseOte ffiebetstoeifen unb Slnbad)teu. Slucf) t)ier begmeden
I ©ebete unb Unterœeifungen, baß bie ©laubigen recht oft unb gut
uorbereitet 3um großen ffiaftmat)! ber 1)1. Kommunion ßingutreten.
Unb eben beshrdb, roeil bas SBucf) bie praltifdje Durdjfüßrung bes

I Kommunion=Delretes anftrebt, ift es root)! eines ber beften unb seit«
gemäßeren Kommunionbüdjet für Orbensbrülier unb Oröensfdßtbe«
ftern, Sütitgliebern uon religiöfen 3ttftituten unb »ereinen, fotoie

[ für bas gefamte tatljolifcfje Boll. Die fdföne ïlusftattung eignet
es aud) beftens 3um Seffent.

fln heiligen Quellen
Seid)t= unb Kommunionbuch für bas fattjotifdje Boll. 2Jott 3atob
Severer, Pfarrer, SBlit 2 flicßtbvuclbilbent, bem Teste angepaßten

OriginatsfRanbeinfaffungen, Kopfleifteti unb ScßlußDignetten. 7441
Seiten, gormat VII. 75X120 mm. ©ebunben in ©nbeirtben 31t |

gt. 2.75 unb höhen-

©in ®eid)t= unb Kommunionbuch mit (tarier, glüdtidjer ©igeitart
in Dispofition unb Sprache, bas ebenfalls ben öftern (Empfang ber j

hl. Saframente praftifei) fötbern mill, ©in gebiegener, populärer 1

Seicht« unb Kommunionunterricht füllt bie Seiten bes erften'Such«
teiles. Der Serfaffer luiberlegt uottstümlicf), mit oiel Temperament
unb ©emiit, bod) gugleidj ftrengfadjlid) unb mit 3U>ingenber fiogil
oor allem bie l)auptjiid)lid)ften ipßtafen, bie getabe in unfern Tagen
gegen ben Satramentenempfang, befonbers gegen bas Seidjtinftitut
herumgeboten werben. Der ffiebetsteil bietet eine ausgeroähltc
Sammlung ber fdjöitften, fräftigften 2Jnbad)ten uttb ©ebete, nament«
lid) berfenigert, bie beim gemeiitfchaftlichen ©ottesbienft oort 3e<t '

31t 3cit Setmenbung finben, baneben auch 3iuei Sticht« uitb brei
Kommunionanbachteti. Das originell ausgeftattete Siid)lein empfiehlt
fid) für alle Klaffen bes fatl)olifd)ett öolfes, auch fiaieubrüber
unb Orbensfchroeftem, befonbers aber für bie fdjulentlaffene
3ugenb, ber geraoe in unferen Tagen gebiegener apologetifcher |

Hnterrid)t not tut.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen soroie uon der

Verlagsanftalt ;0en?iger Co. ft.=0., Cinfiedeln, Waldstjut, Köln a. Kl).
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C/wermcÄ/ ra.?cAen ^w/Tmc/ews wwcZ

/Je?«/Z/cM'e// r/er F///erre /
Fm AaAew m a/Zen i?«cA- tmd

/S'cAmôtwa/ma/tewAawcï/Mwt/m.
' Pre/s 30 C/s.

Weihrauch
I in Körnern, reinkörnig, pulve-
risiert fein präpariert, p. Ko, I

I z. Kr. 3. — b. Fr. 8.—empfiehlt |
Anton Achermann,

Stiftssakristan, Luzern.

Çcïïï-Î 5-ïïr-î ESS!

Swan-
Füllfederhalter ; ausgezeichnete

Marke à Fr. 15.— und Fr. 18.75

Spezialtinten in Flacons und in

Tabletten.

Räber & Cie., Luzern
iKÎXS ïSÎ&ï fci*5S fcasis

Verlag Breer & Thiemann, Hamm (Wesfalen).

Des Heilands Erdenwallen
Unter diesem Titel hat Hans Willi Mertens in unserem Verlag ein Buch
erscheinen lassen, in welchem die Hauptmomente aus dem Leben des
Heilands in bald ruhig erzählender, bald'tief-ergreifender und mächtig
packender Weise poetisch geschildert werden. Pietätvoll sind die Worte
des Erlösers unverändert, wie die hl. Schrift uns sie mitteilt, wieder-
gegeben und von der anmutig dahinfliessenden erzählenden Dichtung
umrahmt: Perlen und Edelsteine auf reicher Stickerei. Dabei
ist der Ton des Ganzen ein kindlich-volkstümlicher, wahrhaft zu Herzen
gehender, kein Leser wird diese herrlichen Gaben der Poesie ohne tiefe
innerliche Befriedigung aus der Hand legen. Geschmückt ist das einen
Widmungsvordruck enthaltende^Buch mit 7 sich an den Text anschliess-
enden in feinstem Kunstdruck,{ausgeführten Bildern und ist namentlich
die geschmackvoll in Leinwand gebundene, mit Sc'iutzkartori versehene

Ausgabe wie geschaffen als

Geschenk- und Erinnerungsgabe
zu allen Gelegenheiten. Preis broschiert Fr. 2.50. Gebunden Fr. 3.75.

^sseshseeesssssssssssssssssssssssssssss:::::::::::::::::;^

i Lnzernische Glasmalerei if
SS

»5 :: Ed. Renggli, Vonmattstrasse 46 :: SS

empfiehlt sich der Hochw. Geistlichkeit zur Anfertigung von JJ
SS bemalten Kirchenfenstern in anerkannt guter Ausführung,

sowie Blei-verglasungen und Reparaturen. Mässlge Preise 55
SS bei prompter Bedienung. Beste Zeugnisse. H 39W Lz
*5« » rt»

Um meine Waschmaschinen à 21 Fi*.

Î
mit einem Schlage überall einzuführen, habe Ich mich entschlossen,
dieselben zu obigem billigen Engros-Preis ohne nachnahine zur Probe
zu senden! Kein Kaufzwang! Ziel 3 IHonat! Durch Seifenersparnis
verdient sich die Maschine in kurzer Zeit! Leichte Handhabung!
Leistet mehr wie eine Maschine zu 60.Fr.! Die Maschine ist aus
Holz, nicht aus Blech und ist unverwüstlich Grösste Arbeiiserleich-

vXfiU«! Paul Alfred Goebel, Basel.
I


	

